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chung — maßgeblicher Inhalt der Staatspolitik selbst ist. Die 
Schaffung dieser Bedingungen ist das Werk der gleichen Men
schen, die Subjekt dieser Rechte sind. So setzt z. B. die Ver
wirklichung des Rechts auf Erholung voraus, daß auch das 
Recht auf Arbeit von jedem arbeitsfähigen Bürger engagiert 
wahrgenommen wird, damit die notwendigen materiellen 
Mittel für die Erhaltung und fortwährende Erweiterung von 
Erholungsmöglichkeiten geschaffen werden können. Dies wie
derum setzt — entsprechend den sich mit der Entwicklung 
moderner Technik und Technologien auf allen Gebieten ver
ändernden Arbeitsinhalten — die Realisierung und aktive In
anspruchnahme des Rechts auf Bildung und Weiterbildung 
voraus.

Die Verwirklichung der verfassungsmäßigen Rechte steht 
in engen, oft komplizierten dialektischen Wechselbeziehun
gen zur Verwirklichung der verfassungsmäßigen Pflichten 
durch jeden einzelnen. In diesen Wechselbeziehungen offen
bart sich der humanistische Charakter der sozialistischen Ge
sellschaftsordnung. Er besteht nicht darin, daß der einzelne 
Wohltaten oder Geschenke von irgendeiner Obrigkeit emp
fängt, sondern darin, daß das, was die Menschen durch ihre 
Arbeit gemeinsam schaffen, ihnen auch selbst nach Maßgabe 
ihres jeweiligen Leistungsanteils am Geschaffenen zugute 
kommt.

Auch im Sozialismus ist die Verwirklichung der verfas
sungsmäßigen Grundrechte keineswegs ohne Probleme. So 
wirkt beispielsweise kein Automatismus zwischen der Ent
wicklung und Einführung moderner Technik und Technolo
gien, der Erhöhung der volkswirtschaftlichen Effektivität, 
der Steigerung der Arbeitsproduktivität und der Gewährlei
stung des Rechts auf Arbeit. Unter den Bedingungen der wis
senschaftlich-technischen Revolution ist dies mit einem gan
zen Komplex gemeinsam mit den Werktätigen geplanter und 
realisierter Maßnahmen der Qualifizierung sowie mit der 
Schaffung neuer Arbeitsplätze mit entsprechenden sozialen 
Bedingungen verbunden.

Die verfassungsmäßigen Grundrechte und Grundpflichten 
der Bürger sind nicht nur Ausdruck der sozialistischen De
mokratie und des sozialistischen Humanismus, sondern ihre 
Verwirklichung und ihre Garantie müssen ebenso auch Ge
genstand demokratischer Aktivität des Staates wie aller 
Bürger sein. In besonderer Weise gilt das für die politischen 
Rechte der Bürger, in deren Zentrum das Recht auf umfas
sende Mitgestaltung der Leitung der gesellschaftlichen Ent
wicklung steht. Sie können nicht anders als durch das per
sönliche Engagement des einzelnen realisiert werden. Gerade 
aus diesem Engagement, aus der von unterschiedlichen Mei
nungen, Erkenntnissen und Erfahrungen getragenen Diskus
sion, schöpft die sozialistische Gesellschaft ihre Gestaltungs
kraft.

Deshalb ist es Aufgabe des gesamten politischen Systems 
der sozialistischen Gesellschaft, darunter auch des Staates 
und seiner Organe, die Möglichkeiten für die Realisierung 
dieser Rechte nicht nur zu gewährleiten, sondern auch fort
während zu erweitern, ihre Wirksamkeit zu erhöhen und 
neue Möglichkeiten zu entwickeln, in denen die selbständige 
Aktivität der Menschen gesellschaftsgestaltend wirksam 
werden kann. Dafür bieten Verfassung und Rechtsordnung 
wie auch die gesellschaftliche Wirklichkeit eine Fülle be
währter Formen, die von den Volksvertretungen über die 
gesellschaftlichen Gerichte bis zu den zivilrechtlichen Ge
meinschaften der Bürger reichen, und fortwährend kommen 
neue hinzu. Es ist ein ständiges Anliegen der Partei der Ar
beiterklasse, der gesellschaftlichen Organisationen und der 
staatlichen Organe, in diesen vielfältigen Gremien gesell
schaftlicher und staatlicher Meinungs- und Willensbildung für 
eine lebendige Atmosphäre schöpferischer Diskussion und 
konstruktiven sachlichen Zusammenwirkens Sorge zu tragen. 
Dafür sind umfassende, sachliche Information und auch Lern
bereitschaft eines jeden unabdingbare Voraussetzungen.

Voraussetzung dafür ist aber auch, daß diese Rechte im 
Sinne der Ziele der Verfassung wahrgenommen und nicht ge
gen sie mißbraucht werden. Auch die p o l i t i s c h e n  
Grundrechte der Verfassung haben sich die Werktätigen er
kämpft, um den S o z i a l i s m u s  zu gestalten, nicht aber, 
damit diese Rechte gegen ihn mißbraucht werden. Die wach

sende Vielfalt individueller und kollektiver Interessen, die 
sich auf der Basis übereinstimmender gesellschaftlicher 
Grundinteressen herausbildet, kann sich auch — wie Beispiele 
in den Bezirken und Kreisen zeigen — in einer wachsenden 
Zahl von Interessengemeinschaften manifestieren. Aber die 
gemeinsame Basis und der Rahmen, in dem sie sich bewegen, 
ist die verfassungsmäßige Ordnung des Sozialismus, sind die 
Grundsätze und Ziele der Verfassung, ist das feste Bündnis 
aller politischen Kräfte des Volkes.

Der Sozialismus braucht das demokratische Engagement 
jedes einzelnen und fördert es nach Kräften, aber er braucht 
es für den Sozialismus. In dieser Richtung sind nicht nur 
keine Grenzen gesetzt, sondern hier sind das Wissen, die 
Erfahrungen, das schöpferische Denken und das Engagement 
jedes einzelnen gefragt. Notwendig dafür ist eine Atmo
sphäre lebendiger, zugleich aber sachkundiger und sachbezo
gener Diskussion, die auf die bestmögliche Lösung der Auf
gaben gerichtet ist.

Sozialistische Demokratie 
und sozialistische Gesetzlichkeit

Eine notwendige Bedingung der weiteren Entwicklung und 
Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie ist die 
Gewährleistung und Festigung der sozialistischen Gesetzlich
keit. Umgekehrt ist die lebendige demokratische Aktivität 
der Werktätigen in den Volksvertretungen, aber auch in den 
Arbeitskollektiven und in den Wohngebieten, die öffentliche 
Kontrolle der Durchführung der Gesetze und Beschlüsse ein 
wirksames Mittel, um die Einhaltung der Rechtsordnung im 
Großen wie im Kleinen zu sichern.

Wenn von den demokratischen Grundlagen unserer Recht
sprechung die Rede ist, dann wird mit Recht vor allem auf 
den Inhalt unserer Gesetze und auf die Tatsache verwiesen, 
daß die Werktätigen an der Rechtsprechung selbst in breitem 
Umfang und mit maßgeblichen Entscheidungsbefugnissen be
teiligt sind: das sind die Schöffen und die Mitglieder der ge
sellschaftlichen Gerichte in den Betrieben und Wohngebieten. 
Zur Einhaltung der Gesetzlichkeit trägt aber zugleich auch 
die noch viel breiter wirkende Bewegung für vorbildliche 
Ordnung, Disziplin und Sicherheit bei, die in den Betrieben 
im Rahmen des sozialistischen Wettbewerbs geführt wird und 
in der vor allem die Gewerkschaften stark engagiert sind.

Über diese schon erreichte gesellschaftliche Breite und 
Tiefe der Bemühungen zur Gewährleistung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit hinaus, die den Bestimmungen unserer Verfas
sung (Art. 90) entspricht und die auch künftig sowohl wissen
schaftlich in der Richtung der Vorbeugung von Rechtsverlet
zungen weiter untersucht als auch praktisch weiter ausge
staltet werden muß, bleibt die Gewährleistung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit auch auf anderen Gebieten, vor allem 
in ihren Zusammenhängen und Wechselbeziehungen zur so
zialistischen Demokratie, ein notwendiges wissenschaftliches 
und praktisches Thema. Ich möchte die Aufmerksamkeit vor 
allem auf zwei Fragen lenken:

Die erste betrifft die Gesetzlichkeit im staatlichen Lei
tungssystem selbst, die Beachtung und Wahrung der verfas
sungsmäßigen und gesetzlichen Rechte der staatlichen Or
gane und die vollständige Wahrnehmung ihrer Pflichten. Der 
demokratische Zentralismus als unabdingbares Funktions
prinzip der sozialistischen Demokratie im staatlichen Lei
tungssystem, ohne das sie ihre gestaltende Kraft nicht ent
falten kann, kann unter den Bedingungen wachsender Eigen
verantwortung der Betriebe und der örtlichen staatlichen 
Organe nur dann wirksam werden, wenn einerseits jedes 
übergeordnete Organ die gesetzlich festgelegten Kompetenzen 
der ihm nachgeordneten Organe beachtet und nicht in deren 
Rechte und Befugnisse eingreift, sondern seine wichtigste 
Aufgabe darin sieht, diesen Organen bei der erfolgreichen 
Verwirklichung ihrer Rechte und Pflichten zu helfen, und 
wenn andererseits jedes nachgeordnete Organ seine Rechte 
voll ausschöpft und seinen Pflichten gewissenhaft nach
kommt. Jeder ungerechtfertigte Eingriff in gesetzlich festge
legte Kompetenzen, Rechte, Pflichten und Befugnisse ist er
fahrungsgemäß der Entwicklung demokratischer Aktivität 
abträglich und hemmt die Entfaltung eigener Initiative. Na-


